
Die Erziehungsberechtigten werden sofort kontaktiert und holen ihr Kind ab. 
Die Erziehungsberechtigten bekommen zwei Informationen: Die Bescheinigung des 
positiven Testergebnisses und die Liste der senatseigenen Teststellen (Adressen) 
 

Leitfaden bei positiven Schnelltest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte informieren Sie uns bei PCR-positiv-getesteten Familienangehörigen (enge Kontaktpersonen) – für Kinder mit positiv engen Kontaktpersonen dauert 
die Quarantäne 10 Tage! Auch hier ist es möglich sich frei zu testen. 

Das Kind (1) wird in die Mensa gebracht und bleibt dort mit einer Aufsicht. 

 

Die Erziehungsberechtigten werden sofort kontaktiert 
und holen ihr Kind ab. 

 

Das Testergebnis ist negativ. Die Bescheinigung so 
schnell wie möglich zur Schule senden. 

 
  

Kontaktpersonen (2) werden ermittelt und in die 
Mensa gebracht (geimpfte Schüler*innen sind keine 

Kontaktpersonen – Nachweis muss vorgelegt werden). 

Die Kinder (1,2) 
kommen wieder in die 

Schule. 

Ergebnis des Schnelltests ist positiv. 

Das Testergebnis ist positiv. Die Bescheinigung so 
schnell wie möglich zur Schule senden. 

Erziehungsberechtigte gehen mit dem Kind zum PCR-Test  Die Kontaktperson muss zu Hause bleiben, solange bis 
das PCR- Testergebnis des Kindes mit dem positiven 

Schnelltest vorliegt.  

PCR-positiv getestete Kinder folgen den 
Anweisungen des Gesundheitsamtes und bleiben in 

der Isolation. 
Das Gesundheitsamt sendet eine Bescheinigung für 
die Kontaktpersonen an die Schule (dauert mehrere 
Tage). 

Die Kontaktperson muss zu Hause bleiben. Sie kann 
sich nach 5 Tagen mit einem PCR-Test frei testen 

lassen (kostenpflichtig). Oder mittels eines Schnelltest-
Nachweis nach 7 Tagen. 



Eichendorff-Grundschule 
Berlin, Charlottenburg – Wilmersdorf 

04G01 

 

 
     Telefon: 030 43727227-0 
     Fax: 030 43727227-29 
Eichendorff-Grundschule * Goethestr. 19-24 * 10625 Berlin        E-Mail: sekretariat@eichendorff.schule.berlin.de 

 

 
Teststrategie und folgende Maßnahmen, die im Rahmen der Pandemie an der Eichendorff-

Grundschule durchgeführt werden (Stand 11.01.22) 

 

In der Schule testen sich unsere Schüler*innen unter Aufsicht an drei Tagen mit einem 

Schnelltest. Montag, Mittwoch und Freitag sind unsere Testtage (aktueller Stand November 

2021).  

 

Aufgrund der Empfehlungen aller zuständigen Stellen werden alle Kinder unserer 

Schulgemeinschaft getestet. Kinder, die nicht getestet werden sollen, müssen einen 

Impfnachweis oder eine medizinische Bescheinigung der Genesung an den Testtagen 

vorlegen. 

 

Ein positives Testergebnis im Schnelltest ist immer erst ein Verdachtsfall, der weiteren 

Klärung bedarf.  

 

1. Prozess der Begleitung  

Bei einem positiven Testergebnis geht das Kind zur Mensa. Dort wartet ein*e Erzieher*in, da 

in einer solchen Situation eine Betreuung der Betroffenen als seelische Unterstützung sehr 

wichtig ist.  

Unsere Schulsekretärin Frau Tadych-Tomkowiak nimmt nach der Meldung der Lehrkräfte 

telefonisch Kontakt mit den Erziehungsberechtigten auf. Die Schüler*in muss umgehend die 

Schule verlassen, um die Ansteckungsgefahr der anderen Kinder und Lehrer*innen zu 

minimieren. Deshalb ist es wichtig, dass Sie telefonisch zu erreichen sind!  

 

2. Die Erziehungsberechtigte  

Die Erziehungsberechtigte holen die betroffene Schüler*in aus der Mensa ab und werden 

gebeten, umgehend den Verdacht durch einen PCR-Test überprüfen zu lassen. Sie bekommen 

von der Schule ein Schreiben, mit dem Sie sich an ein Testzentrum oder einen Arzt Ihres 

Vertrauens wenden können (Bescheinigung eines positiven Schnelltestes). Die Erfahrung 

lehrt, dass ein Testzentrum schneller arbeitet, also das Ergebnis schneller vorliegt als bei 

einem niedergelassenen Arzt.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Link zu den Testzentren: https://www.berlin.de/corona/testzentren/ 

ZENTREN ZUR PCR-NACHTESTUNG FÜR SCHULE, KITA UND KINDERTAGES-PFLEGE (Stand 

1.11.021)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Schule und Gesundheitsamt  

Sobald Ihnen das Testergebnis des PCR-Testes vorliegt, informieren Sie bitte umgehend die 

Schule. Die Nummer des Sekretariats lautet: 030 437272270. Bitte senden Sie uns umgehend 

die Bescheinigung des PCR-Testes zu. Wir müssen diese an das Gesundheitsamt weiterleiten. 

Erst, wenn das positive PCR-Testergebnis dem Gesundheitsamt vorliegt, bekommen wir die 

Bescheide über die Quarantäne für die Kontaktpersonen für die Erziehungsberechtigten zur 

Vorlage beim Arbeitgeber! 

 

4. Selbstisolation - Quarantäne  

Die Entscheidung, wer in Selbstisolation (Kontaktpersonen) gehen muss, erfahren Sie über das 

Sekretariat.  

Als nächstes nimmt der Schulleiter Kontakt mit dem Gesundheitsamt auf, schreibt eine 

Kontaktliste und dokumentiert den Prozess und die ersten Maßnahmen, die an der Schule 

unternommen werden. Erst nach einer Rückmeldung durch das Gesundheitsamt kann die 

Selbstisolation (Kontaktperson) aufgehoben werden bzw. es wird eine Quarantäneanordnung 

https://www.berlin.de/corona/testzentren/


durch das Gesundheitsamt veranlasst. Die Quarantäneanweisung ist eine Anordnung, der zu 

folgen ist, da ansonsten erhebliche Geldstrafen drohen.  

Eine Quarantäne dauert normalerweise 10 Tage, sie kann aber nach fünf Tagen durch einen 

PCR-Test oder einen Schnelltest aufgehoben werden, wenn Ihr Kind keine 

Erkältungssymptome zeigt. Somit kann Ihr Kind am sechsten Tag wieder zur Schule kommen. 

Die Durchführung eines Schnelltests können Sie an einer öffentlichen Teststation durchführen 

lassen.  

 

5. Ende der Quarantäne bei Schüler*innen, die sich infiziert hatten  

In der Zeit des Auskurierens bleibt Ihr Kind in Quarantäne. Diese dauert normalerweise 14 

Tage. Um den Schulbesuch wiederaufzunehmen, muss Ihr Kind symptomfrei und in einem 

Testzentrum negativ getestet sein. 

6. Positives Testergebnis in der Familie/bei Freunden oder im Verein  

Sollte der Fall eintreffen, dass in der Familie oder im Verein jemand ein positives Testergebnis 
hat, werden Ihnen bestimmt einige Fragen gestellt. Es geht immer um die Ermittlung der 
ersten Kontaktperson. Muss Ihr Kind in Quarantäne, informieren Sie bitte die Schule.  
In Zeiten der Quarantäneanordnung erhalten die Schüler*innen weiterhin schulische 

Aufgaben, wenn sie gesundheitlich in der Lage sind, diese zu bearbeiten. 

 

Das Fehlen Ihres Kindes bedingt durch Selbstisolation oder Quarantäne entschuldigen Sie 

bitte am ersten Tag schriftlich.  

 

7. Veranstaltungen und Elterngespräche  

Wenn Sie zu Veranstaltungen in die Schule müssen, bitte ich Sie die 3-G-Regel einzuhalten. 

Teilnehmende Personen müssen nachweisen, dass sie getestet, geimpft oder genesen sind 

gem. § 6 und § 8 der Dritten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. 

Entsprechend müssen Sie auch einen Nachweis vorlegen.  

Sind Sie Kontaktperson 1, können Sie keine Gespräche mit den/der Lehrer*innen und 

Erzieher*innen in Anwesenheit führen. 

 


